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   Gelenke    
 

Gradation 
GNr: I II III  V VI 

59  Folgenlos ausgeheilte Gelenker-

krankungen, auch nach operativer 

Behandlung. 

 

Anlagebedingte Gelenkveränderun-

gen und/oder Gelenkgeräusche, oh-

ne Beeinträchtigung der Funktion. 

Nach Verletzung, Krankheit oder 

Operation zurückgebliebene geringe 

Gelenkveränderungen mit allenfalls 

unwesentlichen Funktionsein-

schränkungen. 

 

Ein- oder beidseitige geringfügige 

Coxa vara oder Coxa valga ohne 

Hüftpfannendysplasie – Centrum-

eckenwinkel (CE-Winkel)   30°. 

 

Erfolgreich behandelte Subluxation 

oder Luxation großer Gelenke. 

 

Morphologisch mit geringen Ver-

änderungen ausgeheilte Epiphyseo-

lysis capitis femoris (M. Perthes) 

ohne Funktionseinschränkungen. 

 

Gonalgie (auch femoropatellares 

Schmerzsyndrom) ohne Funktions-

einschränkung. 

 

 

 

 Akute Gelenkerkrankungen oder 

Verletzungen (siehe auch GNr 11). 

 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 
nach 12 Monaten. 

Meniskopathie oder femoropatellares 

Schmerzsyndrom mit nachgewiese-

nen belastungsabhängigen Reizzu-

ständen, auch nach Operation. 

 

Schwere Formen der Hüftdysplasie, 

insbesondere angeborene Hüftluxati-

onen.  

 

Ein- oder beidseitige Coxa vara oder 

Coxa valga stärkeren Grades mit 

Hüftpfannendysplasie (CE-Winkel < 

30°).  

 

Mit Funktionseinschränkung ausge-

heilte Epiphyseolysis capitis femoris 

(M. Perthes). 

 

Chronische Instabilität bzw. habitu-

elle Luxation und Subluxation eines 

großen Gelenkes mit Funktionsein-

schränkung. 

 

Operativ behandelte Subluxation  

oder Luxation großer Gelenke mit 

Funktionseinschränkung. 

 

Zustand nach Osteochondrosis disse-

cans  

 

* Beginnende Arthrose großer Ge-

lenke. 
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   Gelenke    
 

Gradation 
GNr: I II III  V VI 

59      Kreuzbandverletzung, auch nach er-

folgreicher Kreuzbandoperation. 

 

Gelenkprothesen. 

 

Maligne Neoplasien. 

 

 

Anmerkungen:
– * Orthopädischer oder unfallchirurgischer Befundbericht mit Belastbarkeitseinschätzung unabdingbar erforderlich. 
– Der Begriff „Femoropatellares Schmerzsyndrom“ ersetzt die veraltete Bezeichnung „Chondropathia patellae“. 
– Die Erhebung einer detaillierten Sport- und Berufsanamnese ist erforderlich. 
 

 

Änderung 2 


